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Vorwort

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den datenschutzrechtlichen Herausfor-
derungen datenbasierter Mobilitätsangebote unter besonderer Berücksichtigung
des hochautomatisierten und autonomen Fahrens. Im Zentrum der Untersu-
chung steht die datenschutzrechtliche Bewertung der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die für die Entwicklung und den Betrieb intelligenter Fahrfunk-
tionen – insbesondere im Rahmen maschinellen Lernens und KI-gestützter Sys-
teme – von zentraler Bedeutung sind. Aus juristischer Perspektive stellt sich dabei
die grundlegende Frage, wie sich die technischen Anforderungen an eine daten-
getriebene Mobilitätsinfrastruktur mit den bestehenden Vorgaben des Daten-
schutzrechts, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), in
Einklang bringen lassen. Im Rahmen einer systematischen Analyse, werden da-
tenschutzrechtliche Problemstellungen aufgezeigt und Lösungsansätze vorge-
stellt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einem rechtsvergleichenden Ansatz, der
die europäische und deutsche Rechtslage den Rahmenbedingungen in den USA
und China gegenüberstellt.

Diese Dissertation entstand parallel zu einem von der Audi AG geförderten
Forschungsprojekt, welches der Verfasser für das Institut für Theorie und Zu-
kunft des Rechts eingeworben hat. Die enge Zusammenarbeit mit Fachleuten aus
der Fahrzeugentwicklung ermöglichte die Verbindung wissenschaftlicher Ana-
lyse mit praktischer Umsetzung.

An dieser Stelle möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Kettemann für
seine fachlich hervorragende und menschlich wundervolle Betreuung danken. Er
hat den wissenschaftlichen Freiraum und Rahmen geschaffen, den eine praxis-
orientierte Forschung in einem solch hochdynamischen Forschungsfeld bedarf.

Der Audi AG möchte ich für die freundliche Förderung und der wunderbaren
Möglichkeit danken, mit Expertinnen und Experten praxisrelevante Rechtsfra-
gen diskutieren und Lösungen entwickeln zu dürfen. Ein besonderer Dank gilt
meinen beiden Mentoren innerhalb der Audi AG. Richard Michalew für seinen
bewundernswerten und unermüdlichen Willen das Projekt umzusetzen. Aber
auch sein Vertrauen und die fachlichen Anregungen waren für die Umsetzung des
Projektes maßgeblich. Maximilian Schreiner für seine unglaublich engagierte
und über Monate währende Einarbeitung. Sein Fachwissen, die zahlreichen
Meetings und die passionierte Wissensvermittlung, haben ganz erheblich zur
Qualität der Arbeit beigetragen.
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VI Vorwort

Mohr Siebeck danke ich herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und
die professionelle Aufbereitung der Veröffentlichung. Den Herausgeber:innen
der Schriftenreihe Internet und Gesellschaft danke ich herzlich für die Aufnahme.
Dem Fachinformationsdienst (FD) interdisziplinäre Rechtsforschung in Berlin
danke ich für die freundliche Förderung zur Veröffentlichung.

Abschließend möchte ich meiner Frau Lena Rühle für ihre bedingungslose
Liebe und Unterstützung danken. Meiner Mutter Frau Dr. Gabriele Rosalie
Helmer für die unermüdliche Begleitung und Beratung auf meinem persönlichen
und akademischen Lebensweg. Meinem Vater Samuel Ogunrinde für seinen Mut
neue Wege zu gehen. Elke und Frank Rühle für Ihre Ermutigungen und das
Schaffen von Rückzugsorten. Zuletzt aber nicht weniger herzlich, meinem
Freund Dr. Stephan Seidelmann für die zahlreichen Gespräche und die guten
Ratschläge.

München im Oktober 2024 Henry Ogunrinde
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A. Einführung

Das Mobilitätsverhalten unserer Gesellschaft verändert sich im Rahmen der Di-
gitalisierung rasant. Es handelt sich hierbei um einen fundamentalen Wandel, wie
Mobilität gedacht und gelebt wird, nämlich als eine auf die individuellen Bedürf-
nisse des Einzelnen zugeschnittene Dienstleistung, die auf Abruf jederzeit und
überall verfügbar ist. Dieser Wandel hat seine Ursache vor allem in einer fort-
schreitenden Urbanisierung sowie der Flexibilisierung des beruflichen und pri-
vaten Lebens. Dem daraus resultierenden und stetig wachsenden Mobilitätsbe-
darf in urbanen Regionen sowie der Verkehrszunahme im Rahmen von Stadt-
Umland-Beziehungen stehen jedoch eine begrenzte Verkehrsinfrastruktur mit
steigenden Verkehrslasten sowie zunehmende Umweltprobleme entgegen. Hier-
bei handelt es sich um gesellschaftliche Herausforderungen, deren Lösung nach
innovativen Beförderungskonzepten und flexibleren Mobilitätsangeboten ver-
langt.

Im Mittelpunkt dieser neuen Mobilität werden künftig autonome Fahrzeuge
stehen, welche das Potenzial besitzen, sowohl auf dem Gebiet des Individualver-
kehrs als auch des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) die Grundlage für
eine bedarfsgerechte, nachhaltige und sichere Beförderung zu bilden.1 Stützen
lässt sich diese Annahme unter anderem durch die in Zusammenhang mit der
autonomen Mobilität diskutierten Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten. So
kann durch die Vernetzung autonomer Fahrzeuge untereinander sowie mit der
Verkehrsinfrastruktur ein effizienter Verkehrsfluss erreicht werden, der die Re-
duktion von CO2- und Lärmemissionen ermöglicht. Durch die Abgabe der Fahr-
aufgabe an das Fahrzeug ließe sich zudem die Verkehrssicherheit erhöhen, da
menschliches Versagen bei der Fahrzeugsteuerung heute immer noch die Haupt-
ursache für Verkehrsunfälle darstellt.2

1 Verband der Automobilindustrie (VDA), Position Multimodale und vernetzte Mobilität,
Beiträge und Empfehlungen der Automobilindustrie, 2021, S. 3; Kleinschmidt/Wagner, Tech-
nik autonomer Fahrzeuge, in: Oppermann/Stender-Vorwachs (Hrsg.), Autonomes Fahren,
2020, S. 10, Rn. 12; Braun/Schatzinger/Schaufler/Rutka/Fanderl, Autonomes Fahren im Kon-
text der Stadt von morgen [AFKOS], 2019, S. 12, https://publica.fraunhofer.de/entities/public
ation/33452c45-85fc-4407-9b41-55d5154a1536/details (Abruf: 06.01.25); Wigley/Rose,
Who’s Behind the Wheel?, in: Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, Band 102,
Nr. 2, 2020, S. 156; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gemeinsame Absichtser-
klärung zu der Zusammenarbeit im Bereich automatisiertes und vernetztes Fahren zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China, 09.07.2018, S. 1.

2 Statistisches Bundesamt, Verkehrsunfälle in Deutschland, https://www.destatis.de/DE/T
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Noch relevanter sind diese Vorzüge für Menschen, die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind und denen durch autonome Fahrzeuge eine größere Teilhabe an
der Fortbewegung geschaffen werden kann. Auch wenn diese Szenarien für ei-
nige noch wie Zukunftsmusik klingen mögen, lässt sich der Übergang vom au-
tomatisierten zum autonomen Fahren bereits heute beobachten. Längst gehören
fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, die (teil-) automatisiertes Fahren unter
menschlicher Aufsicht ermöglichen (z. B. Abstandsregeltempomaten, automa-
tische Notbremssysteme oder Spurhalteassistenten) zur Grundausstattung neu-
erer Fahrzeugbaureihen.

Dem skizzierten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen steht jedoch
das Schreckensbild des „gläsernen“ Fahrzeugnutzers3 gegenüber, denn zur Re-
alisierung ihrer Funktionalität sind autonome Fahrzeuge auf die Verarbeitung
großer Datenmengen angewiesen. Hierbei werden auch personenbezogene Da-
ten erzeugt und somit sensible Informationen, die unter Umständen dazu ge-
eignet sind, weitreichende Rückschlüsse auf Fahrzeuginsassen und deren Ver-
halten zu ermöglichen.4 So lassen sich bspw. mithilfe von Fahrzeugposition und
Geschwindigkeit Bewegungsmuster erstellen oder das Fahrverhalten auf Regel-
konformität überprüfen. Durch die Fahrzeugsensorik und die von Fahrzeug-
nutzern eingebrachten Smart Devices ist es möglich, Angewohnheiten und Vor-
lieben der Nutzer auszulesen und sogar medizinisch relevante Umstände wie z. B.
die Ermüdung von Personen zu messen.5 Zudem erfordert die technische Um-
setzung des autonomen Fahrens die Vernetzung der Fahrzeuge per Datenaus-
tausch und deren Kommunikation mit ihrer Infrastruktur und anderen Ver-
kehrsbeteiligten. Es ist zu erwarten, dass dieser Umstand durch Erhöhung des
Automatisierungsgrades im Bereich des autonomen Fahrens noch um ein Viel-
faches zunehmen wird.6 Dabei ist die gewonnene Datenmenge moderner Fahr-
zeuge enorm, und kaum ein Fahrzeugnutzer weiß, welche und wie viele Daten
sein Fahrzeug übermittelt.

Das Ökosystem der autonomen Mobilität eröffnet auf Grundlage personen-
bezogener Daten für Marktteilnehmer die Möglichkeit, innovative mobilitäts-
bezogene Dienstleistungen anzubieten, welche über das bloße Bereitstellen von

hemen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/ inhalt.html (Abruf: 02.01.25); Weiß, Beein-
flussung der Verkehrssicherheit durch Fahrerassistenzsysteme und das automatisierte Fah-
ren, in: Forschung im Ingenieurwesen, Band 85, 2021, S. 958, https://doi.org/10.1007/s10010-
021-00561-z (Abruf: 08.01.25).

3 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Dissertation das generische Maskulinum verwen-
det. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht
anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

4 Forgó, Datenschutzrechtliche Fragestellungen des autonomen Fahrens, in: Oppermann/
Stender-Vorwachs (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2020, S. 356, Rn. 7.

5 Kuhnert, in: Eisenberger/Lachmayer (Hrsg.), Autonomes Fahren und Recht, 2017,
S. 194.

6 Roßnagel, Datenschutz im vernetzten Fahrzeug, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Sys-
teme und neue Mobilität, 2017. S. 24.
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individueller Personenbeförderung hinausgehen. Längst haben Unternehmen
begonnen, Geschäftsmodelle rund um das autonome Fahren zu entwickeln. Vor-
nehmlich neuere Akteure auf dem Gebiet des Mobilitätssektors (z. B. Google,
Tesla) haben großes Interesse daran, Fahrzeuge künftig verstärkt als Plattform
zu nutzen und über deren digitale Interaktionsmöglichkeiten neue Vertriebsmög-
lichkeiten mit größerem Skalierungspotenzial zu erschließen. Aber auch eta-
blierte Automobilhersteller setzen parallel zu ihrem klassischen Geschäft auf die
Entwicklung neuer Dienstleistungen, welche sich über den gesamtem Lebenszy-
klus eines Fahrzeugs vertreiben lassen.7 Der hohe Digitalisierungsgrad autono-
mer Fahrzeuge und die damit einhergehenden Geschäftsmodelle rufen eine große
Zahl von Akteuren auf den Plan, welche zum Teil völlig unterschiedliche Inter-
essen an den Datenstämmen der Fahrzeugnutzer verfolgen.

Diese Entwicklung verleiht den Daten der Fahrzeugnutzer eine enorme Be-
deutung und stellt die Rechtswissenschaft damit zugleich vor neue datenschutz-
rechtliche Herausforderungen. Denn sie ist es, die geeignete Rechtsregime bereit-
stellen muss, um technisch-ökonomisch relevante Daten nutzbar zu machen und
anderseits den „gläsernen Fahrzeugnutzer“ zu verhindern.

I. Gegenstand der Arbeit und Forschungsfragen

Die Arbeit thematisiert und analysiert das durch die unterschiedlichen Interes-
senlagen der Beteiligten entstehende datenschutzrechtliche Spannungsfeld. Ein
solches entsteht durch das Erfordernis, die für den autonomen Mobilitätssektor
notwendigen Daten datenschutzkonform und dennoch praxisnah nutzbar zu
machen. Sie untersucht somit die wesentlichen Grundlagen, derer es bedarf, um
autonome Fahrzeuge künftig ökonomisch sinnvoll in mobilitätsbasierte Anwen-
dungen einbinden zu können und zugleich die informationelle Selbstbestimmung
von Fahrzeugnutzern zu wahren.

Diese Dissertation entstand parallel zu einem von der Audi AG geförderten
Forschungsprojekt an der Universität Innsbruck, welches der Verfasser am In-
stitut für Theorie und Zukunft des Rechts unter der Leitung von Univ.-Prof.
Mag. Dr. Matthias C. Kettemann, LL.M. (Harvard) durchführte. In Zusam-
menarbeit mit Experten aus der Abteilung für die Entwicklung des automatisier-
ten Fahrens und Fahrerassistenzsysteme innerhalb der Audi AG werden dort
Forschungsfragen zur datenschutzkonformen Umsetzung des pilotierten Fah-
rens beantwortet. Soweit Informationen aus dem Forschungsprojekt auch für die

7 Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw), Position automatisiertes Fahren –
Datenschutz und Datensicherheit, 2018, S. 5, https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zu
gaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2018/Downloads/vbw-Position-Automatisiertes-
Fahren-Datenschutz-und-Datensicherheit-Ma%CC%88rz-2018.pdf (Abruf: 08.01.25).
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vorliegende Dissertation Relevanz besitzen, haben diese in der Bearbeitung ent-
sprechende Berücksichtigung gefunden.

Die vorliegende Arbeit verfolgt somit einen praxisorientierten Ansatz, der es
sich zur Aufgabe macht, die datenschutzrechtlichen Erkenntnisse aus der Wis-
senschaft für die praktische Umsetzung fruchtbar zu machen. Aus dieser Per-
spektive heraus leiten sich die folgenden Forschungsfragen ab:

1. Welche Datenschutzregime sind für die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten im Rahmen des autonomen Fahrens im europäischen Rechtsraum sowie
in den USA und China besonders relevant? Welche datenschutzrechtlichen
Herausforderungen bringt die Anwendbarkeit der einschlägigen Daten-
schutzregime für Marktteilnehmer mit sich?

2. Sind die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf europäi-
scher wie auf internationaler Ebene leistungsfähig genug, um den Datenschutz
und die informationelle Selbstbestimmung der Fahrzeugnutzer zu gewährleis-
ten?

3. Welche Lösungsvorschläge können gemacht werden, um eventuell ausge-
machte Lücken im Datenschutz zu schließen? Und welche Modifikationen
und legislativen Veränderungen bedarf es, um einen praxisnahen Datenschutz
im Rahmen einer autonomen Mobilität zu gewährleisten?

II. Gang der Untersuchung und Methodik

1. Gang der Untersuchung

Am Anfang der Untersuchung steht eine Einführung in die Thematik des auto-
nomen Fahrens, die Erläuterung des Gegenstandes der Arbeit sowie der For-
schungsfragen (Kapitel A, S. 1). Sodann folgt die ausführliche Darstellung the-
menspezifischer Grundlagen, welche als Basis für die weiteren Ausführungen
dienen (Kapitel B, S. 7). Im Nachgang befasst sich die Arbeit mit der europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und fragt nach den daten-
schutzrechtlichen Herausforderungen, die sich aus ihrer Anwendbarkeit auf
Fahrzeugdaten für Marktteilnehmer ergeben (Kapitel C, S. 25). Danach wird auf
das deutsche Gesetz zum autonomen Fahren eingegangen (Kapitel D, S. 103)
und dessen Anwendungsbereich aufgezeigt sowie das Verhältnis zur DS-GVO
dargelegt. Den Schwerpunkt des Kapitels bildet die Auseinandersetzung mit den
datenschutzrechtlichen Schwierigkeiten, die sich aus der Neuregelung für die
praktische Umsetzung des autonomen Fahrens ergeben. Abschließend richtet die
Arbeit ihren Blick auf die USA und China (Kapitel E, S. 135). Einleitend wird das
in den Ländern vorherrschende datenschutzrechtliche Grundverständnis aufge-
zeigt. Im weiteren Verlauf werden die für den Automobilsektor besonders rele-
vanten datenschutzrechtlichen Regelungssysteme und die sich aus ihnen erge-
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benden Implikationen für das autonome Fahren ermittelt. Die Bearbeitung
schließt mit einem Gesamtfazit (Kapitel F, S. 185).

2. Methodik

Bei der Verfassung der Dissertation werden die klassischen rechtsdogmatischen
Methoden angewandt.8 Dabei wird die einschlägige nationale und europäische
Gesetzgebung sowie Literatur interpretiert, ausgelegt, analysiert und kritisch be-
urteilt. In diesem Zusammenhang soll einerseits die praktische Umsetzung der
datenschutzrechtlichen Regelungen der genannten Systeme diskutiert und an-
dererseits auf die unterschiedlichen Meinungen der Fachliteratur eingegangen
und diese im Hinblick auf die aktuelle Rechtsproblematik ausgelegt werden.
Rücksicht soll dabei auch auf Mitteilungen der Presse sowie auf wirtschaftliche
und politische Publikationen genommen werden.

8 Möllers, Juristische Methodenlehre, 2023, § 1, Rn. 16.
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B. Themenspezifische Grundlagen und
datenschutzrechtlicher Rahmen

I. Themenspezifische Grundlagen

1. Autonomes Fahren

Der Begriff des autonomen Fahrens tritt heutzutage immer mehr in das Zentrum
der öffentlich geführten Debatte um die Mobilität der Zukunft und findet sich
dort als prominenter Vertreter der Digitalisierung unserer mobilen Gesellschaft
wieder. Nähert man sich dem Thema, zeigt ein Blick auf die aktuell geführte
Diskussion jedoch, dass ein einheitliches Begriffsverständnis häufig fehlt. So er-
folgt die erforderliche Unterscheidung zwischen automatisierten und autonomen
Fahrzeugen mitunter nicht in der gebotenen Trennschärfe, oder es werden Sach-
verhalte unter den Begriff des autonomen Fahrens gefasst, die sich dort nicht
oder nur schwer einordnen lassen.

In der Folge sehen sich Juristen, die datenschutzrechtliche Sachverhalte im
Kontext des autonomen Fahrens zu beurteilen haben, mit einer gewissen Mehr-
deutigkeit des Begriffs konfrontiert. Dabei ist ein einheitliches Verständnis für die
rechtliche Einordnung juristischer Sachverhalte gerade auf dem Gebiet eines
hoch technisierten Themenfeldes unerlässlich.1

In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, sich auf eine Begriffsdefinition
zu verständigen, die auch bei einschlägigen Arbeitsgruppen, Behörden und Her-
stellern Anwendung findet und dadurch einen unmittelbaren Praxisbezug erhält.
Um diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen, gab es auf nationaler sowie auf in-
ternationaler Ebene bereits Bestrebungen, den Begriff des „autonomen Fahrens“
genauer zu definieren. Um sich dem Begriff zu nähern, sind dabei verschiedene
Klassifizierungen entstanden2, denen gemein ist, dass sie zur Einteilung von
Fahrzeugen auf deren unterschiedlichen Assistenz- und Automatisierungsgrad
abstellen. Wesentliches Kriterium für die Beurteilung des Automatisierungsgra-
des ist dabei die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Automatisierungs-
system.3

1 Lutz, NJW 2015, 119.
2 Ausführlich hierzu: Wagner, Das neue Mobilitätsrecht, 2021, S. 15–19.
3 Kleinschmidt/Wagner, Technik autonomer Fahrzeuge, in: Oppermann/Stender-Vor-

wachs (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2020, S. 17, Rn. 19.
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Zu den bekanntesten zählen die Klassifizierungssysteme der deutschen Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) und der SAE International (Society of Au-
tomotive Engineers). Die erste grundlegende Einteilung wurde dabei im Jahr
2012 durch die von der BASt ins Leben gerufene Forschungsgruppe „Rechtsfol-
gen zunehmender Fahrzeugautomatisierung“ vorgenommen.4 Um die schnell
voranschreitende Automatisierung von Fahrzeugen zu beschreiben, wird danach
gefragt, in welchem Umfang das Fahrzeug technisch in der Lage ist, die Längs-
führung (Beschleunigen/Verzögern) sowie die Querführung (Lenken) selbständig
auszuführen. Zum anderen wird danach unterschieden, inwieweit der Fahrer die
entsprechenden Fahrzeugsysteme während der Fahrt noch zu überwachen hat.
Aus dieser Betrachtung resultieren fünf Automatisierungsgrade, die sich mit Dri-
ver Only, assistiert, teil-, hoch- und vollautomatisiert bezeichnen lassen und die
technischen Entwicklungsstufen auf dem Weg zum autonomen Fahren abbil-
den.5

Die Interpretation der BASt aufgreifend schuf die SAE im Jahr 2014 eine
eigene Klassifizierung, welche ihren Niederschlag in der Norm SAE J3016 (im
Folgenden: SAE-Level)6 gefunden hat. Die unterschiedlichen Automatisierungs-
grade lassen sich dabei in folgende SAE-Level kategorisieren:

Level 0 – Keine Automatisierung (No Automation): Der Fahrer führt während
der gesamten Dauer der Fahrt die Quer- und Längsführung selbständig aus und
überwacht ständig das Verkehrsgeschehen, auch wenn unterstützende Systeme
(z. B. ABS oder ESP) vorhanden sind.7

Level 1 – Fahrerassistenzsystem (Driver Assistance): Diese Fahrzeuge unter-
stützen den Fahrer durch die spezifische Übernahme von Lenkung oder Be-
schleunigung/Verzögerung mittels Fahrerassistenzsystem unter Verwendung von
Informationen über die Fahrumgebung. Die verbleibende Fahraufgabe wird
vom Fahrer ausgeführt.8 Der Fahrer muss die Systeme permanent überwachen
und jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahrzeugführung in der Lage
sein. Beispielhaft für die Längsführung steht die adaptive Abstands- und Ge-
schwindigkeitsregelung (ACC), die automatisch den richtigen Abstand zum
Vorderfahrzeug hält, für die Querführung ist dies bspw. der Spurhalteassistent.

Level 2 – Teilautomatisierung (Partial Automation): Fahrzeuge dieser Ent-
wicklungsstufe zeichnen sich durch Systeme aus, die in der Lage sind, Quer- und

4 Bundesanstalt für Straßenwesen, Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung,
2012, https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/541/file/F83.
pdf (Abruf: 06.01.25).

5 Bundesanstalt für Straßenwesen, Selbstfahrende Autos – assistiert, automatisiert oder
autonom?, 11.03.2021, Nr. 06/2021, https://www.bast.de/DE/Presse/Mitteilungen/2021/06-20
21.html (Abruf: 06.01.25).

6 SAE International, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automa-
tion Systems for On-Road Motor Vehicles, 2021, S. 25–26, https://saemobilus.sae.org/conten
t/J3016 202104/ (Abruf: 08.01.25).

7 Ebd.
8 Ebd.
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Längsführung für einen gewissen Zeitraum und in einer spezifischen Situation,
z. B. während eines Überholvorgangs bis zu einer bestimmten Geschwindigkeits-
grenze, zu übernehmen.9 Dies wird häufig durch die Kombination von ACC und
Spurhalteassistent realisiert. Der Fahrer muss Lenkrad und Pedale für diesen
Zeitraum nicht mehr betätigen, er kann sich jedoch nicht vom Verkehrsgeschehen
abwenden und hat die Fahrzeugführung im Bedarfsfall sofort wieder zu über-
nehmen.

Level 3 – Bedingte Automatisierung (Conditional Automation): Auch in dieser
Entwicklungsstufe ist es möglich, dem Fahrzeug Quer- und Längsführung in
Rahmen eines definierten Anwendungsfalls zu übertragen. Die Besonderheit ge-
genüber Level 2 ist der Umstand, dass der Fahrer die Fahrzeugsysteme während
der Fahrt nicht mehr ständig überwachen muss.10 Dadurch wird es dem Fahrer
möglich, sich für den Zeitraum einer regulär verlaufenden Fahrt vom Verkehrs-
geschehen abzuwenden (z. B. Autobahnpilot). Er greift lediglich manuell ein,
nachdem ihn das Fahrzeug mit ausreichend Vorwarnzeit dazu aufgefordert hat –
entweder weil das Fahrzeugsystem an seine technischen Grenzen stößt, oder weil
ein Eingreifen aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Level 4 – Hochautomatisierung (High Automation): Derartige Fahrzeugsys-
teme erfordern vom Fahrer keinerlei Überwachungsfunktion mehr, sie überneh-
men selbständig Längs- und Querführung und fordern den Fahrer auch in Ri-
sikosituationen oder bei Systemfehlern nicht zur Übernahme der Fahrzeugfüh-
rung auf.11 Die Automatisierung ist jedoch auf definierte Anwendungsfälle be-
schränkt.

Level 5 – Vollständige Automatisierung (Full Automation): Bei der vollstän-
digen Automatisierung agiert das Fahrzeug in sämtlichen Verkehrssituationen
selbständig und übernimmt vollumfänglich alle für den Fahrbetrieb erforderli-
chen Funktionen, dies gilt auch für nicht definierte Anwendungsfälle.12 Ein Fahr-
zeugführer ist aus technischer Perspektive nicht mehr erforderlich, vollständig
automatisierte Fahrzeuge können sowohl bemannte als auch unbemannte Fahr-
ten automatisiert durchführen.

Trotz seiner weiten Verbreitung wird die Verwendung des SAE-Standards zur
Entwicklung einer Begriffsdefinition des „autonomen Fahrens“ teilweise kritisch
gesehen.13 Dies insbesondere deshalb, da der Begriff „autonom“ in der SAE-
Klassifikation keinerlei Verwendung findet und dadurch eine konsistente Ein-
stufung autonomer Fahrzeuge in die verschiedenen Automatisierungsstufen er-
schwert wird. In der Folge assoziieren einige Anwender autonom mit einer voll-
ständigen Automatisierung des Fahrzeuges im Sinne der Stufe fünf, wohingegen

9 Ebd.
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Ebd.
13 Hey, Die außervertragliche Haftung des Herstellers autonomer Fahrzeuge bei Unfällen

im Straßenverkehr, 2019, S. 10–12.
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andere den Begriff auf alle Stufen der Automatisierung anwenden und somit
autonome Fahrzeuge in den Stufen drei bis fünf verorten.14 Diesen Umstand
bemängelnd, bestätigen Stimmen aus der Forschungspraxis die Schwierigkeit, im
Rahmen aktueller Forschungsprojekte, als „autonom“ bezeichnete Fahrzeuge
exakt in die SAE-Level drei bis fünf einzuordnen.15 Zudem sieht sich der SAE-
Standard aufgrund seiner sehr granularen Einteilung der Automatisierungsgrade
zunehmen der Kritik von Fachleuten ausgesetzt, welche mit Verweis auf Über-
schneidungen einzelner Stufen einige SAE-Level für entbehrlich erklären.16

Die Kritik blieb wohl auch bei der SAE International nicht ungehört, wo man
im Juli 2019 den Versuch unternahm, die Norm J3016 durch die Einführung
einiger neuer Begriffe und die Umstrukturierung bestimmter Standards in logi-
schere Gruppierungen zu aktualisieren.17 Ziel war es, künftig mehr Einheitlich-
keit und Klarheit auf diesem Gebiet zu schaffen. Die grundsätzliche Einteilung
wurde jedoch beibehalten, sodass im Ergebnis keine wesentlichen Neuerungen zu
beobachten waren.

Trotz der kritischen Stimmen hat sich der SAE-Standard auf dem Automo-
tivesektor in Entwicklung und Forschung als Mittel zur Verständigung über die
verschiedene Automatisierungsgrade etabliert.18 Es handelt sich somit aktuell um
den führenden internationalen Standard zur Beschreibung von automatisierten
Fahrfunktionen. Daher wird der weiteren Bearbeitung das Verständnis des SAE-
Standard vom autonomen Fahren zugrunde gelegt. Die Betrachtung fokussiert
dabei auf Fahrzeuge, welche mit Fahrfunktionen in den SAE-Leveln 4 (Hochau-
tomatisierung) und 5 (Vollautomatisierung) ausgestattet sind.

14 SAE International, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automa-
tion Systems for On-Road Motor Vehicles, 2021, S. 34, https://saemobilus.sae.org/content/J
3016 202104/ (Abruf: 08.01.25).

15 Hartwig, Autonomes Fahren – Chancen für eine sichere, effiziente und nachhaltige
Mobilität für alle?, 2020, S. 13; https://www.bmw.com/de/innovation/ebook-autonomes-fahr
en-chancen-fuer-nachhaltige-mobilitaet.html (Abruf: 07.01.25).

16 Science Media Center Germany, Die Stufen zum autonomen Fahren, S. 1, 2021, http
s://www.sciencemediacenter.de/fileadmin/user upload/Fact Sheets PDF/Autonomes-Fahr
en SMC-Factsheet 2021-04-20.pdf (Abruf: 08.01.25); Allgemeiner Deutscher Automobil-
Club e. V. (ADAC), Paulsen, Autonomes Fahren: Die 5 Stufen zum selbst fahrenden Auto,
15.07.2021, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/autono
mes-fahren/grundlagen/autonomes-fahren-5-stufen/ (Abruf: 06.01.25).

17 Shuttleworth, 3016 automated-driving graphic update, in: SAE International, 2021, http
s://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic (Abruf:
08.01.25).

18 Bundesanstalt für Straßenwesen, Selbstfahrende Autos – assistiert, automatisiert oder
autonom?, 11.03.2021, Nr. 06/2021, https://www.bast.de/DE/Presse/Mitteilungen/2021/06-20
21.html (Abruf: 06.01.25); Audi AG, Informationen aus der Fachabteilung für Steuerung und
Entwicklung automatisiertes Fahren/Fahrerassistenz, 20.12.2023.
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